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Liebe Sportfreunde, 
Willkommen im neuen Jahr, wieder einmal
bricht ein neues Jahr an, wie inzwischen
schon 145-mal seit der Gründung unseres
Vereines. 
Nach einer so langen Zeit sollte man eigent-
lich meinen, dass alles, aber auch alles in der
Vereinsleitung Routine sein müsste. Das ist
beileibe nicht der Fall!
Wenn ich zurückdenke, was sich in den 9
Jahren meiner Mitarbeit in den TSF sich ver-
ändert hat bin ich selbst erstaunt. 
Um nur die wichtigsten zu nennen:

Das neue Schaufenster
Die externe Buchführung
Der TSF Sporttag

Nicht, dass es große Veränderungen gewe-
sen wären, nicht dass meine Vorgänger
nichts bewegt hätten, es ist die Zeit der wir
uns ständig anpassen müssen. Ansonsten
würden die Damen heute noch in separaten
Schwimmanstalten mit langen Kleidern
baden, die Radfahrer hätten noch ein Hoch-
rad und die Ballspieler würden noch in einem

Anzug ihren Sport betreiben.
Die Regierung würde uns noch als „Demo-
kratieverdächtig“ bespitzeln und die Diktato-
ren würden noch versuchen uns für ihre
Zwecke zu instrumentalisieren.

Diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Lei-
der sind oft auch die schönen Seiten und
Gebräuche der Kameraderie, der Zugehörig-
keit und der Zusammenarbeit ins Hintertref-
fen geraten. Schade!
Heute sind die TSF ein moderner Mehrspar-
ten Verein, welcher wie in den alten Zeiten
auch, immer und immer wieder an die Rea-
litäten und Erfordernisse der Zeit angepasst
werden muss.
Ich selbst habe im vergangenen Jahr mehre-
re Seminare über Vereinsarbeit besucht und
wurde immer wieder darauf hingewiesen,
dass unsere Satzung nicht mehr dem neue-
sten Stand der Zeit entspricht. So haben wir
also ein kleines Team gebildet und unsere
Satzung von vorne bis hinten, von oben bis
unten und zurück überarbeitet. Dann haben
wir diese neue Fassung dem Württembergi-
schen Landessport Bund und dem Finanz-
amt zur Durchsicht vorgelegt und von dort

Grünes Licht erhalten. Deshalb werden wir
an unserer Generalversammlung dieses Jahr
über eine neue Satzung abstimmen. Zur
Ihrer Information wird diese neue Satzung
heute im Schaufenster abgedruckt. 
Die neue Satzung enthält keine nennenswer-
ten Änderungen zur alten Satzung, wie ich
oben schon erwähnte, sie wurde lediglich
den Bedürfnissen der Zeit angepasst. Trotz-
dem bitte ich Sie alle zu unserer Generalver-
sammlung am 20. März 2009 zu kommen um
über die Anpassung der TSF an die neue Zeit
abzustimmen. 

An dieser Stelle möchte ich meinen Dank an
unseren Schatzmeister Bernhard Clauss
aussprechen, welcher die mühselige Aufga-
be der Überarbeitung übernahm und mit sei-
ner Arbeit uns einen zeitgemäßen Rahmen
verschafft hat. Einen Rahmen in welchem wir
alle auch in den kommenden Jahren wieder
viel Freude am Sport haben können.
In diesem Sinne verbleibe ich, 
mit sportlichen Grüssen

Ihr Martin R. Bürk, 
Erster Vorsitzender.
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Satzung
der

Turn- und Sportfreunde Welzheim 1863

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

1.1 Der Verein trägt den Namen Turn- und Sportfreunde Welzheim e.V. 1863 - kurz: TSF Welz-
heim e.V. - und ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Schorndorf unter der Register-Nr.
VR 85 eingetragen. Er hat seinen Sitz in Welzheim. Die Vereinsfarben sind grün-weiß.

1.2 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

1.3 Der Verein ist Mitglied des Württembergischen Landessportbundes. Der Verein und seine
Mitglieder anerkennen als für sich verbindlich die Satzungsbestimmungen und - ordnungen
des Württembergischen Landessportbundes und dessen Mitgliedsverbände, deren Sportarten
im Verein betrieben werden. 

§ 2 Zweck

2.1 Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports und der Kultur. Der Verein fördert
den Sport, insbesondere den Breitensport und die Gesundheit seiner Mitglieder. Der sportli-
che Vereinszweck wird erreicht durch Förderung sportlicher Übungen und Leistungen. Darü-
ber hinaus führt der Verein kulturelle Veranstaltungen wie z.B. Theateraufführungen, Livemu-
sik-Veranstaltungen, Dia-Vorträge ect. durch. Der Verein fördert die Jugendarbeit und
unterstützt die Jugendhilfe.

2.2 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der gesetzlichen Abgabenordnung. Der Verein ist
selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

2.3 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch
Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
gütungen begünstigt werden.

2.4 Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung des Wer-
tes eines Anteils am Vereinsvermögen.
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§ 3 Mitgliedschaft

3.1 Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Eine Mitgliedschaft von juri-
stischen Personen kann beantragt werden. Hierfür ist jedoch die Zustimmung des Vorstan-
des nötig. 

3.2 Mitglieder im Alter von 0 bis zum vollendeten 18. Lebensjahr gelten als Jugendliche.

3.3 Der Erwerb der Mitgliedschaft setzt einen schriftlichen Aufnahmeantrag auf einem dafür
vorgesehenen Vordruck voraus, der an den Verein zu richten ist. Der Aufnahmeantrag Min-
derjähriger bedarf der Zustimmung aller gesetzlichen Vertreter, die gleichzeitig als Zustim-
mung zur Wahrnehmung von Mitgliederrechten und – Pflichten gilt. Diese verpflichten sich
damit zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Min-
derjährige volljährig wird.

3.4 Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand, der diese Aufgabe auch auf ein ein-
zelnes Vorstandsmitglied bzw. eine beauftragte Person delegieren kann, nach freiem
Ermessen. Die Aufnahme kann ohne Begründung abgelehnt werden und ist unanfechtbar.

3.5 Die Mitgliedschaft beginnt mit der Aufnahme durch den Vorstand bzw. durch die
Geschäftsstelle, wenn nicht innerhalb von 4 Wochen ein schriftlicher Ablehnungsbescheid
zugegangen ist.

3.6 Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Vorstandes durch die Generalversammlung
ernannt. Die Ehrenmitglieder können in beratender Funktion (ohne Sitz und Stimme) an den
Ausschusssitzungen teilnehmen.

3.7 Ehrenvorsitzenden (mit Sitz und Stimme) kann der Verein nur einen haben. Es bleibt
dem Vorstand und Hauptausschuss vorbehalten, den Ehrenvorsitzenden der Generalver-
sammlung zur Ernennung vorzuschlagen. 

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder

4.1 Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag,
der an den Vorstand oder Abteilungsleiter oder Geschäftsstelle zu richten ist. Bei beschränkt
Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist der Antrag auch von dem gesetzlichen
Vertreter zu unterschreiben. Dieser verpflichtet sich damit zur bargeldlosen Zahlung der Mit-
gliedsbeiträge für den beschränkt Geschäftsfähigen.
4.2 Mit der Aufnahme in den Verein anerkennt das Mitglied die Satzung. Es verpflichtet sich
die Satzungsregelungen und die Ordnungen des Vereins sowie die Beschlüsse der Ver-
einsorgane zu befolgen. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsinteressen zu fördern
und alles zu unterlassen, was dem Ansehen und dem Zweck des Vereins entgegensteht.

4.3 Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen und Anlagen des Vereins zu benutzen
und an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.

4.4 Jedes über 16 Jahre alte Mitglied ist berechtigt, an der Willensbildung im Verein durch
Ausübung des Antrags-, Diskussions- und Stimmrechts an Generalversammlungen teilzu-
nehmen.

4.5 Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein laufend über Änderungen in ihren persön-
lichen Verhältnissen schriftlich zu informieren. Dazu gehört insbesondere: 

a) die Mitteilung von Anschriftenänderungen
b) Änderung der Bankverbindung 
c) Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die für das Beitragswesen relevant 

sind (z.B. Beendigung der Schulausbildung, etc.)

4.6 Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem Verein die erforderlichen
Änderungen nach Ziff. 4.5 nicht mitteilt, gehen nicht zu Lasten des Vereins und können die-
sem nicht entgegengehalten werden. Entsteht dem Verein dadurch ein Schaden, ist das Mit-
glied zum Ausgleich verpflichtet.

4.7 Mit der Aufnahme anerkennt das Mitglied die Satzung des Vereins und derjenigen Ver-
bände, denen der Verein als Mitglied angehört. 

§ 5 Mitgliedsbeiträge

5.1 Sämtliche Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet. Zu zahlen sind:
a) ein Jahresbeitrag
b) Abteilungsbeiträge / Sonderbeiträge 

Die einzelnen Abteilungen sind berechtigt, Sonderbeiträge zu erheben. Die Sonderbeiträge
werden durch die zuständigen Organe der Abteilungen festgesetzt. 
5.2 Der Mitgliedsbeitrag ist zu Beginn jeden Kalenderjahres durch Bankeinzug im Voraus zu
bezahlen.

5.3 Der Verein ist zur Erhebung einer Umlage berechtigt, sofern diese zur Finanzierung
besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten des Vereins not-
wendig ist. Über die Festsetzung der Höhe der Umlage entscheidet die Generalversamm-
lung durch Mehrheitsbeschluss, wobei pro Jahr eine Höchstgrenze besteht von jeweils dem
dreifachen eines Jahresbeitrages.

5.4 Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen befreit. 

5.5 Minderjährige Vereinsmitglieder werden mit Eintritt der Volljährigkeit automatisch als
erwachsene Mitglieder im Verein geführt und betragsmäßig veranlagt. Die betroffenen Mit-
glieder werden rechtzeitig durch den Verein informiert.

5.6 Der Vorstand ist darüber hinaus berechtigt, auf Antrag Beitragserleichterungen für Mit-
glieder zu gewähren.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft

6.1 Die Mitgliedschaft erlischt

· durch Tod

· durch freiwilligen Austritt, der nur durch eine schriftliche Erklärung gegenüber einem Mit
glied des Vorstandes, des Abteilungsleiters bzw. der Geschäftsstelle auf das Ende des 
laufenden Kalenderjahres mit einer Frist von einem Monat erfolgen kann, wobei der Aus
trittserklärung von Jugendlichen die schriftliche Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter 
beigefügt sein muss. 

· durch Ausschluss aus dem Verein

6.2 Der Ausschluss kann nur durch den Vorstand beschlossen werden, 

· wenn das Mitglied trotz Mahnung mit der Bezahlung von Mitgliedsbeiträgen  für eine Zeit
von mindestens einem Jahr in Rückstand gekommen ist.

· bei grobem Verstoß  gegen die Vereinssatzung bzw. die Interessen des Vereins oder die
Satzung des Württembergischen Landessportbundes oder eines Verbandes, dem der Ver
ein angehört.

· bei Nichtbefolgung von Anordnungen oder Beschlüssen der Vereinsorgane oder

· wenn sich das Vereinsmitglied in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Vereinsleben 
unehrenhaft oder Vereinsschädigend verhält oder das Ansehen des Vereins oder eines 
Verbandes, dem der Verein angeschlossen ist, durch Äußerungen oder Handlungen her-
ab setzt.

6.3 Der Ausschluss ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. Gegen diesen Ausschlussbe-
schluss steht dem betroffenen Mitglied innerhalb von zwei Wochen gegenüber dem Vor-
stand ein Berufungsrecht zu. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen sämtliche
Rechte und Pflichten des Mitgliedes. 

6.4 Der Gesamtvorstand entscheidet dann mit Stimmenmehrheit über die endgültige Ent-
scheidung.

6.5 Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung des
Wertes eines Anteils am Vereinsvermögen.

§ 7 Vergütungen für die Vereinstätigkeit

7.1 Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeführt.

7.2 Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten
entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen eine Aufwandsentschädi-
gung / Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr.26a EStG ausgeübt werden.

7.3  Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. 2 trifft der Vorstand.
Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbedingungen, die mit der Finanzord-
nung des Vereins übereinstimmen müssen.

7.4 Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer angemes-
senen Vergütung oder Aufwandsentschädigung an Dritte zu beauftragen. Maßgebend ist die
Haushaltslage des Vereins.

7.5 Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist
der Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten, hauptamtlich
Beschäftigte anzustellen.

7.6 Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die vom Vorstand erlassen
und geändert wird.



Seite 3     TSF Welzheim SCHAUFENSTER Ausgabe 77

§ 8 Organe des Vereins

8.1 die Generalversammlung 

8.2 der Vorstand

8.3 der Haupt-Ausschuss

§ 9 Haftung der Organmitglieder und Vertreter

Die Haftung der Mitglieder der Organe, der besonderen Vertreter oder der mit der Vertretung
beauftragten Vereinsmitglieder wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Wer-
den diese Personen von Dritten zur Haftung herangezogen, ohne dass Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit vorliegt, so haben diese gegen den Verein einen Anspruch auf Ersatz ihrer
Aufwendungen zur Abwehr der Ansprüche sowie auf Freistellung von Ansprüchen Dritter.

§ 10 Generalversammlung

10.1 Jeweils im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres findet eine ordentlichen Gene-
ralversammlung statt. Eine außerordentliche Generalversammlung muss einberufen wer-
den, wenn 10% der Mitglieder des Vereins es schriftlich unter Angabe der Gründe beim Vor-
stand beantragen.

10.2 Die Generalversammlung ist vom ersten Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom
stellvertretenden Vorsitzenden durch Veröffentlichung in der örtlichen Tageszeitung, unter
Bekanntmachung der Tagesordnung, oder in sonstiger geeigneter, jedem Mitglied zugäng-
licher Weise einzuberufen. Die Einberufung erfolgt spätestens 14 Tage vorher. 

10.3 Anträge zur Generalversammlung können von jedem Mitglied gestellt werden. Sie müs-
sen spätestens eine Woche vor der Generalversammlung schriftlich mit Begründung beim
ersten Vorsitzenden eingereicht werden. Später eingehende Anträge können nur beraten
und beschlossen werden, wenn 2/3 der Anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder die
Dringlichkeit anerkennen, die mit dem Eintritt von Ereignissen begründet werden, welche
nach Ablauf der Antragsfrist eingetreten sind.

10.4 Die Generalversammlung wird vom ersten Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung, von
seinem Stellvertreter geleitet. Ist keines der Vorstandsmitglieder anwesend, so bestimmt die
Generalversammlung den Leiter mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
10.5 Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfähig. Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit. Ungültige
Stimmen und Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 

10.6 Beschlüsse über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins erfordern eine
Mehrheit von ¾ der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

10.7 Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden; eine Übertragung ist ausge-
schlossen. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

10.8 Die Beschlüsse der Generalversammlung sind vom Schriftführer und vom ersten Vor-
sitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, zu unterschreiben.

§ 11 Zuständigkeit der Generalversammlung

Die Generalversammlung hat folgende Aufgaben:

· Entgegennahme der Jahresberichte des Vorstandes und der Abteilungsleiter
· Entgegennahme der Berichte der Kassenprüfer
· Entlastung des Vorstandes
· Wahl des Vorstandes
· Wahl der Kassenprüfer 
· Festsetzung der Beiträge, Aufnahmegebühren und sonstiger Dienstleistungspflichten 

gemäß § 5 der Vereinssatzung
· Beratung und Beschlussfassung über vorliegende Anträge
· Beschlussfassung von außerordentlichen Vorhaben, die Gesamtaufwendungen von über

100.000 € erforderlich machen.
· Ehrenvorsitzender und Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Vorstandes durch die 

Generalversammlung ernannt.

§ 12 Vorstand

12.1 Der Vorstand des Vereins im Sinne des § 26 BGB besteht aus fünf Personen:

1.der erste Vorsitzende
2.der zweite Vorsitzende

3.der dritte Vorsitzende

4.der Schatzmeister

5.der Schriftführer

12.2 Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstandes vertreten. Einzelvertretungsbe-
rechtigt ist nur der 1. Vorsitzende. 

12.3 Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist in der Weise beschränkt, dass zu Rechtsge-
schäften mit einem Geschäftswert von über 25.000 €, die Zustimmung des Hauptausschus-
ses erforderlich ist, bzw. bei Ausgaben über 100.000 € die Generalversammlung zustimmen
muss.

12.4 Der Vorstand erledigt alle laufenden Vereinsangelegenheiten, insbesondere obliegt ihm
die Verwaltung des Vereinsvermögens. Er ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht durch die
Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat vor allem folgende Aufgaben:

· Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung sowie Aufstellung der 
Tagesordnung

· Ausführung der Beschlüsse der Generalversammlung und des Hauptausschusses

· Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung eines Jahresberichtes

· Beschlussfassung über Aufnahme, Ausschluss von Mitgliedern

12.5 Der Vorstand wird von der Generalversammlung für die Dauer von zwei Jahren, vom
Tage der Wahl an gerechnet, gewählt, im Einzelfall kann eine abweichende Zeitregelung mit
einer einfachen Mehrheit beschlossen werden.

12.6 Wählbar ist jedes Vereinsmitglied ab der gesetzlichen Volljährigkeit.

12.7 Die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche der einzelnen Vorstandsmitglieder werden
durch einen Geschäftsverteilungsplan festgelegt.

12.8 Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die einmal
im Quartal stattfinden müssen. Der erste Vorsitzende, bei Verhinderung der zweite Vorsit-
zende, lädt unter Angabe der Tagesordnung mit mindestens einwöchiger Frist zu Vor-
standssitzungen ein. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmit-
glieder, darunter der erste Vorsitzende oder der zweite Vorsitzende, anwesend sind.

12.9 Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen der Erschie-
nen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des ersten Vorsitzenden, bei dessen
Abwesenheit die Stimme des zweiten Vorsitzenden.

12.10 Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstandsmit-
glieder ihre Zustimmung zu der beschließenden Regelung erklären.

12.11 Über die Beschlüsse des Vorstands ist vom Schriftführer ein Protokoll zu führen.

§ 13 Hauptausschuss

13.1 Dem Vereinsausschuss gehören die im rollierenden Wahlverfahren jeweils auf die
Dauer von zwei Jahren Gewählten an:

· Der Vorstand (gemäß § 12)
· Der Vereinsjugendleiter
· Die Frauenvertreterin
· Die von einzelnen Abteilungen in eigenen Hauptversammlungen gewählten Abteilungs-

leiter.

Weitere Mitglieder:

· Der Ehrenvorsitzende
· Ein vom Vorstand bei Bedarf zu bestimmendes Mitglied, welches auf Weisung des Vor

standes für Bestandsverwaltung, Mitgliederstatistik und EDV zuständig und verantwortlich
ist.

13.2 Im Verhinderungsfalle können entsandte Stellvertreter der Abteilungen an den Sitzun-
gen des Hauptausschusses mit Sitz und Stimme teilnehmen. Jedes Mitglied des Ausschus-
ses hat eine Stimme. Eine Stimmenübertragung ist unzulässig. 

13.3 Der Hauptausschuss hat die Aufgabe, den Vorstand in wichtigen Vereinsangelegen-
heiten zu beraten. Bei Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert von mehr als 25.000 €
beschließt er, ob dem Rechtsgeschäft zugestimmt wird.
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13.4 Der Hauptausschuss ist zuständig für:
· Verabschiedung des Haushaltes.
· Gründung und Auflösung von Abteilungen.
· Entscheidung für abteilungsübergreifende Angelegenheiten (Platz- und Hallenbelegung, 

Vereinsveranstaltungen usw.)
· Beschlussfassung über die Jugendordnung auf Vorschlag der Vereinsjugend und andere

Ordnungen des Vereins.
· Beschlussfassung über Beschwerden von Mitgliedern gegen Beschlüsse des Vorstandes.

13.5 Der Hauptausschuss fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Hauptausschusssit-
zungen, die jeweils einmal im Quartal stattfinden müssen. Der Vorstand lädt zur Hauptaus-
schusssitzung schriftlich, fernmündlich oder telegraphisch mit einer Frist von mindestens
zwei Wochen ein. Der Hauptausschuss muss einberufen werden, wenn mindestens zwei
Mitglieder des Hauptausschusses die Einberufung schriftlich vom Vorstand verlangen. Wird
dem Verlangen innerhalb einer Frist von zwei Wochen nicht entsprochen, sind die Haupt-
ausschussmitglieder, die die Einberufung des Hauptausschusses vom Vorstand verlangt
haben, berechtigt, den Hauptausschuss selbst einzuberufen

13.6 Die Hauptausschusssitzungen werden vom ersten Vorsitzenden des Vorstandes, bei
dessen Verhinderung, von seinem Stellvertreter geleitet. Ist keines der Vorstandsmitglieder
anwesend, so bestimmt die Versammlung den Leiter mit einfacher Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder.

13.7 Der Hauptausschuss fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
gültigen Stimmen.

§ 14 Abteilungen

14.1 Abteilungen sind unselbstständige Glieder des Hauptvereins. Für die im Verein betrie-
benen Sportarten bestehen Abteilungen. Neue Abteilungen können im Bedarfsfall durch
Beschluss des Hauptausschusses gegründet werden. 

14.2 Die Abteilung wird durch

· Den Abteilungsleiter, 
· Dessen Stellvertreter, 
· Den Kassierer, 
· Den Jugendvertreter und
· Mitarbeitern, denen feste Aufgaben zu übertragen sind,

geleitet.

14.3 Die Mitglieder der Abteilungsleitung werden in der Abteilungshauptversammlung
gewählt. Die Abteilungsleitung ist gegenüber den Organen des Vereins verantwortlich. 

14.4 Der Abteilungsleiter ist besonderer Vertreter gemäß § 30 BGB und hat als zugewiese-
nen Geschäftskreis die Leitung der Abteilung.

14.5 Die Abteilungsleiter üben ihre Aufgaben selbstständig aus und regeln ihre laufenden
Angelegenheiten unter Berücksichtigung der Vereinsinteressen selbst.

14.6 Jede Abteilung hat für das bevorstehende Geschäftsjahr einen Haushaltsplanentwurf
aufzustellen und dem Vorstand einen Kassenbericht vorzulegen. 

14.7 Die Abteilungen verwalten die ihnen durch eigene Einnahmen zugeflossenen Mittel
selbstständig. Sie dürfen Verbindlichkeiten nur für satzungsmäßige Zwecke im Rahmen der
vorhandenen Haushaltsmittel eingehen. Die Kassenführung kann jederzeit von Mitgliedern
des Vorstandes geprüft werden. Jährlich ist mindest eine Abteilungshauptversammlung
abzuhalten, zu welcher der Vorstand einzuladen ist. Für die Einberufung der Abteilungs-
hauptversammlung gelten die bestehenden Regelungen der Satzung. Für Beschlüsse und
Protokolle gilt entsprechendes. 

14.8 Die Abteilungshauptversammlung ist berechtigt, Abteilungsbeiträge (Sonderbeiträge),
Aufnahmegebühren, Umlagen und Dienstleistungspflichten zu beschließen. 

14.9 Abteilungsleiter dürfen keine Dauerschuldverhältnisse und keine rechtsgeschäftlichen
Verpflichtungen eingehen.

14.10 Die Abteilungen des Vereins haben die Möglichkeit, im Sinne der Satzung des Haupt-
vereins zur Regelungen der abteilungsinterne Angelegenheiten eigene Ordnungen (Satzun-
gen) aufzustellen. Das Erstellen einer Satzung und deren Änderungen ist dem Vorstand zur
Genehmigung vorzulegen.

§ 15 Vereinsjugend

15.1 Die Vereinsjugend ist die Jugendorganisation des Vereins. Ihr gehören alle jugend-
lichen Mitglieder an.

15.2 Die Vereinsjugend gibt sich eine Jugendordnung, die von der Jugendvollversammlung
mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Vereinsjugend
beschlossen wird. Stimmberechtigt ist, wer das zehnte Lebensjahr vollendet hat, nicht
jedoch das 18. Lebensjahr, sowie die gewählten Mitglieder des Jugendvorstandes.

15.3 Die Jugendordnung bedarf der Bestätigung durch den Vereinsvorstand. Sie tritt frühe-
stens mit der Bestätigung in Kraft.

15.4 Der Jugendleiter gehört dem Hauptausschuss an. Er wird von der Jugendversammlung
für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

§ 16 Ordnungen

16.1 Der Verein gibt sich zur Regelung der internen Abläufe des Vereinslebens Ordnungen.

16.2 Alle Ordnungen sind nicht Bestandteil dieser Satzung und werden daher nicht in das
Vereinsregister eingetragen.

16.3 Für den Erlass, Änderungen und Aufhebungen einer Ordnung ist grundsätzlich der Vor-
stand zuständig, sofern nicht an anderer Stelle dieser Satzung eine abweichende Regelung
getroffen wird.

16.4 Zu ihrer Wirksamkeit sind diese Ordnungen in der Geschäftsstelle für alle Mitglieder
des Vereins einsehbar. Gleiches gilt für Änderungen und Aufhebungen.

§ 17 Strafbestimmungen

Sämtliche Mitglieder des Vereins unterliegen einer Strafgewalt. Der Vorstand kann gegen
Mitglieder, die sich gegen die Satzung, gegen Beschlüsse der Organe, das Ansehen, die
Ehre und das Vermögen des Vereins vergehen, folgende Maßnahmen verhängen:

17.1 Verweis

17.2 Zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und an Veranstaltungen des
Vereins

17.3 Geldstrafe bis zu  250,00 € je Einzelfall

17.4 Ausschluss

Vor einer Bestrafung ist dem betroffenen Mitglied Gelegenheit zur
Rechtfertigung zu geben.

§ 18 Kassenprüfer

18.1 Die Hauptversammlung wählt aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder zwei
Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand angehören dürfen. Die Amtsdauer der Kassenprüfer
beträgt ein Jahr.

18.2 Die Kassenprüfer sollen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und die Belege des
Hauptvereins sachlich und rechnerisch prüfen. Der Hauptversammlung ist über die Prüfung
der Hauptkasse Bericht zu erstatten. Der Vorstand kann jederzeit eine Kassenprüfung der
Abteilungen vornehmen. Über die Prüfung der Abteilungskassen ist dem Vorstand und dem
jeweiligen Abteilungsleiter zu berichten. Bei vorgefundenen Mängeln müssen diese Kas-
senprüfer den Vorstand sofort informieren. 

18.3 Die Prüfungen müssen mindestens einmal jährlich nach Ende des Geschäftsjahres
stattfinden.

§ 19 Auflösung 

19.1 Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Generalversammlung beschlossen wer-
den, auf deren Tagesordnung die Beschlussfassung über die Vereinsauflösung den Mitglie-
dern angekündigt wurde. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von ¾ der erschienenen Mit-
glieder. Für den Fall der Auflösung bestellt die Generalversammlung zwei Liquidatoren,
welche die Geschäfte des Vereins abzuwickeln haben. Falls die Generalversammlung nichts
anderes beschließt, sind der/die erste Vorsitzende und der/die stellvertretenden Vorsitzen-
den gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.

19.2 Bei Auflösung des Vereines oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Ver-
mögen des Vereins an die Stadt Welzheim, die es unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke zur Förderung des Sports verwenden muss.

§ 20 Gleichberechtigungsklausel 

Alle aufgeführten männlichen Stellenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibliche Mit-
glieder des Vereins.
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abzeichen. Die Abteilungen Tennis, Hand-
ball, Volleyball und Basketballzeigen ihre
Kunst im Ballspielfeld. 
Die Halle wird unter anderem von Ski und
Snowboarddazu genutzt um einige unübli-
che Schiformen und den damit verbundenen
Spaß zu demonstrieren. Die Schachabtei-
lung stellt einen Schachcomputer auf, an
welchem Teilnehmer ihre Geisteskräfte mes-
sen können. An jedem Stand können sich die
Besucher informieren und erhalten einen
Stempel auf ihre Karte. Für die komplett aus-
gefüllte Karte gibt es dann am Stand des
Hauptvereins ein TSF-T-Shirt mit dem neuen
Vereins Logo. Mehr TSF, mehr Welzheim. 
Für die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen
sorgt die Abteilung Tennis. 
Am vergangenen Sporttag konnten, wegen
dem großen Andrang nicht alle Interessierten
den gesamten Parcours durchlaufen, daher
ist zeitiges Erscheinen angeraten. 
Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr und
endet um 18 Uhr.
Wir hoffen mit unserer Veranstaltung noch
mehr Bürger von Welzheim und Umgebung
für den Sport zu interessieren. 

Der im letzten Jahr eingeführte Sporttag war
ein großer Erfolg. Aus diesem Grunde haben
wir im Ausschuss einstimmig beschlossen
auch 2009 wieder einen Sporttag abzuhal-
ten. 
Dieser findet am 8. Februar 2009 in der Justi-
nus-Kerner-Halle statt. Bei diesem Anlass
werden die einzelnen Abteilungen wieder auf
kreative Weise ihre jeweilige Sportart der
Öffentlichkeit vorstellen und erläutern. 
Am Stand des Hauptvereins erhalten interes-
sierte Besucher eine Karte welche sie / ihn
durch die 11 Abteilungen führt. An den ein-
zelnen Ständen gibt es dann Darbietungen,
kleine Übungen, wie zum Beispiel bei der
Abteilung Budo-Sporteinen Schaukampf,
sowie eine Überraschung aus der Heimat
dieser Kampfsportart. Die Fechtabteilung
führt verschiedene Wettkämpfe zum Mitma-
chen vor, Tanzenführt auf der Aktionsbühne
einige Tänze vor und die Turnabteilungbaut
ihr großes Trampolin auf und sind auf der
Aktionsbühne präsent.
Die Leichtathletenzeigen ihre Leistung auf
einer Sprintstrecke und verleihen die Sport-

§ 21 Datenverarbeitung

21.1 Der Verein darf die persönlichen Daten der Mitglieder für eigene Zwecke gemäß den
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes speichern, verändern und löschen.

21.2 Die Übermittlung von gespeicherten Daten ist nur an Personen erlaubt, die mit Ämtern
dieser Satzung betraut sind.

21.3 Der Schatzmeister oder der Abteilungskassierer dürfen die notwendigen Daten an ein
Bankinstitut übermitteln, um die kosten- und zeitsparende Möglichkeit des Lastschriftver-
fahrens bei Zahlungen an den Verein zu nutzen.

21.4 Vom Verein angestellte oder ehrenamtlich tätige Personen (Trainer, Übungsleiter) dür-
fen Daten der von ihnen betreuten Mitgliedsgruppen übermittelt werden, soweit dies zu ihrer
Tätigkeit notwendig ist.

21.5 Adress- und Geburtstagslisten (Name, Anschrift, Telefon, Geburtstag) dürfen für ein-
zelne Gruppen im Verein erstellt werden und an alle darin aufgeführten Mitglieder übermittelt
werden.

21.6 Ausnahmen bedürfen eines Beschlusses des Gesamtvorstands und sind der General-
versammlung mitzuteilen. 

§ 22 Haftungsausschluss

22.1 Der Verein haftet nicht für Schäden oder Verluste, die Mitglieder bei der Ausübung des
Sports, bei Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen und Geräten des Vereins oder bei
Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden und Verluste nicht durch Versiche-
rungen gedeckt sind. § 276 Abs. 2 BGB bleibt unberührt.
22.2 Für fahrlässige oder vorsätzliche Beschädigungen des Vereinseigentums haftet das
Mitglied und hat dem Verein vollen Schadensersatz zu leisten

§ 23 In-Kraft-Treten

23.1 Diese Satzung wurde auf der Generalversammlung am 20. März 2009 beschlossen
und ersetzt die bisherige Satzung. Sie tritt mit ihrer Eintragung ins Vereinsregister in Kraft.

23.2 Damit sind alle früheren Regelungen außer Kraft gesetzt. 

Welzheim, den 20. März 2009

gez. Martin R. Bürk
1. Vorsitzende des Vereins

2. Sporttag der TSF

J J
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Leicht athletik Abteilungsleiter: Hermann Loos
Königsberger Straße 37, Telefon 25 39

Projekt Halbmarathon

Anfang Januar startete das Lauftraining mit
dem Ziel am 17. Mai 2009 beim Welzheimer
Waldlauf in der Halbmarathondistanz erfolg-
reich teilzunehmen.
Rund 60 Läuferinnen und Läufer stellen sich
der Herausforderung. 
Neben den regelmäßigen Trainingsläufen,
die wöchentlich stattfinden, referierte am 15.
Januar Astrid Szelest über wichtige Grundla-
gen, sowohl für Laufeinsteiger, als auch pas-
sioniert Freizeitjogger.
Ausstattung, Trainingssteuerung, medizini-
sche und gesundheitliche Aspekte waren u.a.
Themen, die sie in ihrem Vortrag erörterte
und ganz praktisch auf Fragen der Teilneh-
mer einging.

Bei den Baden-Württembergischen B-
Jugendhallenmeisterschaften am 18. Januar
in Sindelfingen sollte der 1500m-Lauf der
Jungs zu einer Galavorstellung des gastge-
benden Veranstalters werden. Kein geringe-
rer als der für Sindelfingen startende amtie-
rende Deutsche B-Jugendmeister über diese
Distanz wollte im 17-köpfigen Starterfeld „sei-
nen" Baden-Württ. Titel sichern. Aber man
hatte die Rechnung ohne unseren Marcel
Fehr gemacht. 
Es lief, von Beginn des Rennens an, auf
einen Zweikampf zwischen dem Sindelfinger
Mittelstreckler und Marcel, unserem Lang-
streckler, hinaus. Marcel stürmte vom Start
weg an die Spitze des Feldes und spulte wie
ein Uhrwerk eine schnelle Runde nach der
anderen ab. In der 5. Runde dachte man,
dass sich Marcel im Tempo übernommen

Lösung der Schachaufgaben:
(Aufgabe auf Seite 8)

1. Der weiße Springer bietet dem König Schach.
Der König muß in die Ecke ziehen. Der weiße
Turm schlägt den Bauern vor dem König mit
Schach heraus. Wieder hat der König nur einen
Zug: er muß den Turm schlagen. Doch dann
kommt der zweite weiße Turm ins Spiel, bietet
Schach und setzt gleichzeitig matt. Der König hat
kein Fluchtfeld mehr.
2. Weiß nimmt den Springer und bietet dem
schwarzen König Schach. Der schwarze Bauer
kann den Springer nicht schlagen, weil sonst der
schwarze König im Schach stünde - der weiße
Turm! Schwarz ist matt, da dem König das einzige
Fluchtfeld durch die weiße Dame verstellt ist.

Termine – Termine – Termine – Termine – Termine
08. Februar 2009 2. TSF Sporttag in der Justinus-Kerner-Halle
02. März 2009 Hauptversammlung Leichtathletik in der TSF Geschäftsstelle
03. März 2009 Hauptversammlung Turnen in der TSF Geschäftsstelle
06. März 2009 Hauptversammlung Tanzen im Gasthaus Lamm
06. März 2009 Hauptversammlung Budo-Sport in der TSF Geschäftsstelle
13. März 2009 Hauptversammlung Schach in der TSF Geschäftsstelle
16. März 2009 Hauptversammlung Volleyball in der TSF Geschäftsstelle
20. März 2009 TSF Generalversammlung in der Eugen-Hohly-Halle

hatte, zeigte er doch eine kleine Schwäche-
phase und musste seinen Sindelfinger
Kontrahenten vorbeiziehen lassen. Was er
dann aber auf den letzten 400m (2 Hallen-
runden) für einen Steigerungslauf in den Sin-
delfinger Glaspalast zauberte glich einem Tri-
umphlauf. Keiner konnte Marcel mehr folgen,
auch der Deutsche-B-Jugendmeister nicht.
Am Ende lief Marcel mit einem Vorsprung
von 30-40m über die Ziellinie und wiederhol-
te so seinen Erfolg vom Vorjahr an gleicher
Stelle. Seine Siegerzeit von 4:02,95 min
wurde bisher in diesem Jahr noch von kei-
nem B-Jugendlichen in Deutschland gelau-
fen. Herzliche Gratulation für diese herausra-
gende Leistung. Dies sollte Ansporn für alle
in unserem Team sein, zu versuchen, das
tolle Jahr 2008 auch in dieser Saison zu
wiederholen!

Marcel Fehr triumphiert  in Sindelfingen

Am Sonntag, 11. Januar fand in der Christian
Bauer Mensa die Jahresfeier der LG Limes-
Rems mit Leichtathleten aus Urbach, Plüder-
hausen und Welzheim statt. Ca. 140 Sportler
mit deren Eltern und Übungsleitern waren an
diesem Nachmittag zusammen. 
Bei einem vielfältigen Kuchenbuffet wurde
durch verschiedene Beiträge das recht erfolg-
reiche Leichtathletikjahr Revue passiert.

Jahresfeier der LG Limes-Rems
Steffen Köngeter und Uwe Schneider berei-
cherten diesen Nachmittag mit hervorragen-
den Präsentationen und Videoausschnitten
der zurückliegenden Wettkämpfe.

In Kürze beginnt die Hallensaison und ver-
schiedene Trainingslager sind in Planung.
Wir dürfen gespannt sein, wie sich die LG
Athleten im Jahr 2009 präsentieren.

Hauptversammlung 2009

Die Abteilung Leichtathletik lädt ein zur Jah-
reshauptversammlung am 02.März 2009,
20.00 Uhr in die Geschäftsstelle, Burgstrasse
47. Auf der Tagesordnung stehen u.a. Berich-

te der Trainingsgruppen, Kassenbericht, Ent-
lastung des Vorstands und Neuwahlen.
Anträge sind einzureichen bis 27. Februar
2009 beim Abteilungsleiter Hermann Loos.

******************************************

******************************************
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TSF-Sporttag:

Schachabteilung präsentiert 
das “königliche Spiel”

Um bis zu den Anfangsgründen des heutigen
Schachspiels zu gelangen, ist ein weiter Weg
in die Menschheitsgeschichte zurückzule-
gen. Bereits in vorgeschichtlichen Gräbern
fanden Archäologen Figuren, die zu einem
Vorläufer des Schachspiels gehörten. Ab
dem 7. Jahrhundert unser Zeitrechnung ver-
breitete sich von Indien aus eine moderne
Form des Spiels (Tschaturanga) über Per-
sien bis nach Arabien. In Europa ist Schach
mindestens seit dem 11. Jahrhundert
bekannt. 
Heute zählt Schach weltweit zu den populär-
sten Spielen überhaupt, in manchen Ländern
ist es sogar Volkssport mit Millionen aktiver
Spieler (Russland). In Deutschland ist

Schach zwar noch weit von einer derartigen
Verbreitung entfernt, doch gibt es neben den
organisierten Spielern zahlreiche Freunde
des Schachspiels, die ab und zu in privatem
Kreis dem Spiel widmen. Und es gibt überra-
schend viele, die wenigstens die Spielregeln
kennen.
Am TSF-Sporttag möchte die Schachabtei-
lung gerade diejenigen interessierten Besu-
cher und Teilnehmer ansprechen, die schon
einmal – mehr oder weniger häufig - die Bau-
ern und Figuren auf dem Schachbrett zum
Leben erweckt haben. 
Erfahrene Spieler aus der Bezirksliga-Mann-
schaft werden bereit stehen, um Erläuterun-
gen zu geben. Die Teilnehmer können sich
an Schach-Rätseln und -aufgaben unter-
schiedlicher Schwierigkeit versuchen oder
anhand von Beispielen Kombinationen und
Mattangriffe kennen lernen. Und wenn gar
kein Mensch mehr weiter weiß, steht ein
Computer bereit, der mit seinem Schachpro-
gramm bestimmt den richtigen Zug finden
wird.Möchten Sie oder möchtest Du es einmal

versuchen? – Hier ein Beispiel: Schwarz
ahnt nichts Böses - und wird dennoch von
Weiß in drei Zügen matt gesetzt. Wie?

Noch ein Versuch? – Aber gerne! 
Wie kann Weiß matt setzen?

Ordentliche  Mitgliederversammlung 
am 03. März 2009 um 20.00 Uhr

in der TSF Geschäftsstelle Am 06.12.2008 fand unsere Nikolausfeier in
der Justinus Kerner Halle von 15 bis 18 Uhr
statt. Ein Samstag, welcher nach der Besu-
cherzahl gesehen, optimal war. Nur einige
der aktiven Kinder konnten wegen der Viel-
zahl von anderen Vereinsfesten nicht bei der
Nikolausfeier dabei sein.
Ein buntes Programm mit 12 verschiedenen
Gruppen aus der Turnabteilung wurde gebo-
ten. Begonnen wurde mit den Windelflitzern
und Eltern- und Kindturner, gefolgt von den
Vorschulkindern, Grundschülern bis hin zu
den Geräteturnerinnen und -turner.
Vor der viertelstündigen Pause wurde ein
Tanz der Jazz-Dance Mädchen aufgeführt.
Frisch gestärkt an der reichhaltigen Essen-
und Getränketafel ging es mit den Trampo-
linturnern mit verschiedenen Altersgruppen
am Riesentramp weiter. Der Übergang zum
Finale wurde vom Nikolaus eingeläutet. Die-

ser wollte, wie es sich für einen Nikolaus
gehört, einige vorweihnachtliche Sprüche
aufgesagt bekommen, bevor es zur
Geschenkübergabe kam.
Wir bedanken uns für die vielen Kuchen-
spenden und bei den vielen Helfer, denn
ohne diese würde solch eine Veranstaltung
nicht stattfinden können.

Ralf Schüle
(Abteilungsleiter)

Schach Abteilungs-und Jugendleiter:
Emil Schäfer
Görlitzer Straße 4
Telefon 67 77

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Freitag, den 20. März 2009 
um 20 Uhr 

in der Eugen-Hohly-Halle in Welzheim

i
Severine Jahnel Öffnungszeiten:
Silke Braun

Burgstraße 47, Welzheim Di.  10.00 - 12.00 Uhr
Tel. 37 68, Fax 93 56 91 Do. 17.30 - 19.00 Uhr
E-Mail: tsf-welzheim@t-online.de Sa. 10.00 - 12.00 Uhr

Geschäf tsstelle

Turnen Abteilungsleiter: Ralf Schüle
Krebenfeld 20, 73553 Alfdorf-Rienharz - Telefon 0 71 82 - 38 48

1 2

Die Lösung der beiden Schachaufgaben finden Sie auf Seite 7.

Nikolausfeier der TSF-Turner 2008

Impressum
Herausgeber
Turn- und Sportfreunde 
Welzheim e.V. 1863
Martin R. Bürk - 1. Vorstand
Burgstraße 47, 73642 Welzheim

E-Mail: tsf-welzheim@t-online.de
Internet: www.tsf-welzheim.de
Mitglied im WLSB
Besonders namentlich gekennzeichnete
Beiträge geben nicht unbedingt die Mei-
nung des Vereins wieder.

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Verlesen des Protokolls
der Mitgliederversammlung 2008

3. Erstattung der Jahresberichte 

4. Bericht der Kassenprüfer

5. Entlastung

6. Neuwahlen
a. 2. Abteilungsleiter
b. Turnwart

c. Schriftführer
d. Frauenwartin
e. 1. Beisitzer
f.  2. Beisitzer

7. Anträge

Anträge zur Mitgliederversammlung sind bis
Dienstag, 24. Februar 2009in schriftlicher
Form an den 1. Abteilungsleiter Ralf Schüle,
Burgstraße 47, Welzheim einzureichen.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Totenehrung

3. Verlesen des Protokolls der 
Generalversammlung 2008

4. Erstattung der Jahresberichte
a) 1. Vorsitzender
b) Abteilungsleiter/innen 
c) Kassierer

5. Bericht der Kassenprüfer
Pause 

6. Ehrungen

7. Satzungsänderung 

8. Anträge

9. Entlastungen

10. Neuwahlen
a) 2.Vorsitzende/r (2 Jahre)
b) 3.Vorsitzende/r (2 Jahre)
c) Schriftführer/in (2 Jahre)
d) Jugendleiter/in (2 Jahre)
e) Kassenprüfer (1 Jahr)

Anträge zur Generalversammlung sind
bis spätestens Donnerstag, 13. März
2009in schriftlicher Form an den 1. Vor-
sitzenden 

Martin R. Bürk, Burgstraße 47, 73642
Welzheim, einzureichen.

Stimm- und wahlberechtigt sind alle Mit-
glieder ab 16 Jahren.

Sie ziehen um - Herzlichen Glüc kwunsch!

Wir wissen, dass ein Umzug auch Hektik uns Str ess bedeutet. Aber w enn
die letzten Kar tons leer sind, denk en Sie doch bitte auch dar an, Ihre
Adr essänder ung dem TSF mitzuteilen.
Egal ob per E-Mail (TSF-Welzheim@t-online.de), Fax (07182/93 56 91)
oder per P ost (Burgstraße 47, 73642 Welzheim), wir sind für Sie da!

Vielen Dank! Ihre TSF Geschäftsstelle

Tu Etwas für Dich

tr eibe Spor t bei den TSF!


